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Vermittlung wurde gelebt. In diesem Momente liegen gewichtige Anstöße für die
kırchliche Orijentierung 1n der 7weıten des Jahrhunderts Der 7zweıte
Problemkreıs 1St 1ın der theologischen Rezeption und Verwendung des Persönlich-
keitsbegriffes vegeben. An einıgen Stellen 1sSt Holte daraut auch betont einge-
SAaNSCH (S 117 , 1/ 184 In diesem AÄAnsatz liegen weitreichende Konsequenzen
tür die nachtolgende Theologie.

Marbach bei Marburg Ratschow

Ernst Bızer  ° Eın Kampf die Kirche. Der „Fall Schempp“ nach den
den Akten rzählt. Tübingen (Mobhr) 1965 VIIL, AAS d geb kart

E
Der „Fall Schempp“ ISt eigentlich der Fall Kirche. Der Vertasser des Buches

hat nıchts e  N, die Häarte; ber uch die menschliıche Anstößigkeit dieses Falles
mildern. Er hat ber alles g  N, eiıne Distanzierung als handle sıch LLUX

den Fall der damaligen Württembergischen Landeskirche als unerlaubt und
möglıch aufzuzeıgen. Das Bu konfrontiert unlls mM1t seinem Problem 1n eıner ‚US-

weıchlichen, wenn auch dabei den Mifßverständnissen ausgesetztien VWeıise, denen der
„Fall selbst ständig preisgegeben WAar; handle sıch theologische der psycho-
neurotische Indıkation, Ma{ißstäbe bürgerlicher Wohlanständigkeit der kirch-
lichen Ordnungsempfindens der auch die Verwechslung des Grenztalls, der
„dıe Paränese 1n die Kampfansage umschlagen“ jeß (So Hermann Dıem den ın
diesem Buch berichteten Vorgängen), miıt der irgendwie postulierten Norm Dıie Ge-
tahr lıegt 1n eıner Einordnung des Falles“ 1in die vorgegebenen Selbstverständlich-
keıten des Schwärmertums einerselts der einer ‚richtigen‘ un! damıt als solcher
‚gesicherten‘ Prophetie andrerseits.

Paul SchempPp, Pfarrer in Iptingen (Württemberg) un: eıiner der profiliertesten
Vertreter der „Kirchlich-Theologischen Sozietät“, WAar einer jener Männer, die einem
heutzutage die Konzeptblätter des Kirchenkampfes durcheinandergeraten lassen kön-
DO11 eın ABall® bestand eigentlich darın, da{fß ı:hm 1n der Auseinandersetzung MI1t
der gepredigten und praktızıerten Irrlehre jener Zeit die eıgene, „bekenntnisgebun-
dene'  C Kirchenleitung 1Ns Schußfeld geriet un! Aaus diesem ıcht mehr verschwand.
Die Frage nach Kirche un Nicht-Kirche dort erkennen un: beantworten,
S1e durch ihre Ofensichtlichkeit vergleichsweise ungefährlich werden begann, un:

ber s1e ein relatıver Onsens bestand, WAar nıcht das eigentliche Problem Be1
Luther hatte Schempp gelernt, da alles, Was in der Kirche ıcht VO  - Ott ISt, VO
Teuftfel se1 ba  mOge diese Kirche sich gegenüber außeren Angriffen noch klug ıhre
Intaktheit bewahren. Schempps Kampft zing Aarum, seine Kırche auftf ihr Kirche-
eın festzulegen. Und hier nahm alle Konsequenzen sachlicher w1e persönlicher
Art aut sich War das Landes- und Volkskirchentum, das dem Kirche-Sein eNt-

gyegenstand, mufte INnan esS ausreißen un VO  $ siıch werfen, sSamıt seinen dem Jur1-
stischen Ordnungsdenken EeENTIN! Menschensatzungen, denen sich der Kampf
zufällig der bezeichnenderweise entzündete. Schempp oriff die Kirchenleitung A
un ıhr geistliches Handeln herauszutordern un: erzwıingen. Er griff die Amts-
trager als Einzelpersonen A als sıie kraft Amtes 1n die Anonymıiıtät einer kirch-
lıchen Behörde sıch flüchten sah Er oriff namentlich den allseits verehrten Bischof

Wurm) miıt der Schonungs- un: Maßlosigkeit des das Seelenheil der
Brüder Eiternden. SO jedenfalls hat Schempp cselbst gesehen; un: hat mit diesem
Eiter dort nıcht zurückgehalten, die außerste Konsequenz meınte 7ziehen
mussen: die Trennung VO  w} CHLCIL, denen Gottes Gericht bezeugt hatte, un!: den
Austritt Aaus „dieser ‚Körperschaft des öffentlichen Rechts‘“. „An mMI1r liegt nıchts,
nach mır werden die Steine schreien.“

Die einzelnen Auseinandersetzungspunkte S1e betrafen Verwaltungs- un Ord-
nungsfragen ebenso w1e das ZESAMTLE Taktieren un Lavieren der Württembergischen
Kirchenleitung 1m Kirchenkampf lassen sich der Hauptfrage en-
fassen: ob dıe Sicherung der Kıiırche un! ihrer „Interessen“, die Verteidi-
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SUunNngs ihres VO  3 ‚ Ott durch die „Tradition“ verordneten Bestandes, die durch
menschliche Sicherungen und Ordnungen 1m Sınne eines notwendigen „ODUS alıenum“
herbeizuführende „Gewährleistung“ der Verkündigung und schließlich mensch-
liıche Amtsehre und -autoriıtät gehen dürfe, der ob es gehen habe die Aus-
richtung der Kirche alleın Wort Gottes, das sıch seinen treien Raum selbst chaHt
un! dem Gehorsam keine Vorbehalte rlaubt, das in der Kırche keine Verwechslung
VO  } Gebundenheit der Predigt un Freiheit der Ordnung zuläßt un zwischen heils-
notwendig und frei nıcht Platz hat für Drittes, amens eines „1US humanum“.

Schempps Kampf WAar ein theologischer un: kırchlicher. Dıie Form des Austrags,selbst VO:  } Freunden oft ıcht hne Bedenklichkeit betrachtet, erschien
VO'  ; der Sache her, die Z1Ng, geboten. Mehrere der wichtigsten Briefe, die
schrieb, sind (neben anderem) dem Buch als Anlagen beigegeben. Sıe zeıgen in be-
merkenswerter Eindrücklichkeit Luther’sche Grobheiten 1n schwäbischer Diktion
Das Letztere hat se1ne Kirchenleitung verstanden, das Erstere nıcht der S1e deu-
teie als Überheblichkeit und ma{ßlose Selbstsicherheit S1e stellte sich dem theolo-
gischen Kampf ıcht und beantwortete in einer für Schempp hinreichend überzeu-
genden VWeiıse seıne Frage, ob S1e „geistliche Leitung“ der 1Ur „VOrgesetzte Dienst-
behörde“ se1l  E Sıe eröftnete Schempp das törmliche Diıenststrafverfahren und
erledigte seinen ‚Fall“ autf dem Verwaltungswege. Schempps UngehorsamPredigtverbote, seıin Beharren bei seiner Gemeinde, der verpflichtet 1e€ die
Maißlosigkeit seiner Angriffe VO:  - den Angegriffenen erleichtert als pathologischgedeutet und se1ine endliche Scheidung VO  $ diesem „angeblich Evangelischen Ober-
kirchenrat“ 1n Stuttgart (der seine ungehorsame Gemeinde mi1t Interdikt belegte!)MI1t der Konsequenz törmlichen Kirchenaustritts die Vorgänge der folgendenJahre Zu ihnen gehören ber auch Vermittlungsversuche, mit Einschaltunganderem der Vorläufigen Leitung in Berlin, und redliche Bemühungen CN-seitige Verständigung. Da Schempp geraten wurde, 1n ıne Freikirche Ccharakterisiert das Unverstehen seines wirklichen Anliegens ebenso w 1e die Tatsache,da: der Bischof bis zuletzt die öglichkeit einer Beile ung des Falles“ Nur auf dem
beschrittenen Rechts- un! Verwaltungswege sah, nam  A ich durch eıiınen „Gnadenakt“.

Die Kirchlich-Theologische Sozietät, VOT allem veritireten durch Hermann Diıem,jeß auch da, sS1e Schempp ıcht in seiner Konsequenz folgte iıcht bei dem
Versuch der Schlichtung bewenden, w1e die Vorläufige Leitung 1m wesentlichen
CAaTt, Bufßmahnungen ach en Seıiten; sondern S1e versuchte, reilich vergebens,Schempps theologische un!: kirchliche Fragestellung dem Württembergischen Kirchen-

verständlich machen und seine Forderung nach einer ebenfalls theologi-schen und kirchlichen Antwort, anstelle eines Ausweichens 1n den Verwaltungsbe-re1 Gehör bringen. Dabei War die Situation der Sozietät selbst schwierigund diese 1n wechselndem Maße VO  w der Kirchenleitung beargwöhnt und ekämpftSıe stellte sich ffen auf Schempps Seıte, nachdem die Kirchenleitung miıt ihrer
diszıplinarıschen Erledigung seiner theologischen Frage seine Anschuldigungen Eenrechtfertigt hatte. Vgl auch ermann Dıems ergänzenden Aufsatz: „Der ‚Fall

empp* und die ‚Kirchlich-theologische Sozietät in Württemberg‘. Zu Ernst Bızers
Bu Eın Kampf die Kirche“. In Kirche in der Zeıt, 2/1966, 51 Dıie
Frage, ob das „Führerprinzip“ plötzlich akzeptabel ist, bloß we1ı sich 1ın das
Gewand des „Vertrauens“ ZU Bischot einer lutherischen(?) Landeskirche gyekleidethat, ob „Irrtum lange Wahrheit“ 1Sst, bıs die „Rechtsmaschine“ des StuttgarterOberkirchenrats „anders ntschieden HAr ob na  $ Je nach (kirchen-)politischer Lagedie Kirche Jesu Christi und ihre öftentlich-rechtliche Erscheinungsform gleichsetzen
der trennen kann, und ob 1n Letzterer ein W1€e auch immer präsentiertes Tradi-
t1ionsprinz1p den Gehorsam CGottes Wort darf dies alles nıcht
Schempps persönliche Fragen allein: Sanz abgesehen VO  3 einer Praxıs w 1e dieser: die
Unmöglichkeit seiner Wiederverwendung 1m Predigtamt (aus Gründen der „Ord-
nung“, nıcht der Lehre) festzustellen, ıhm ugleich ber die „Rechte des yeistlichenStandes“ ausdrücklıch weıter zuzuerkennen. Schempp schriebh dem Bischof: „Den
Unsınn, einem Rechte geben mıiıt dem gleichzeitigen Verbot, s1e auszuüben, CIND-
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finden S1e Ja nıcht; der Gedanke ‚Dıener Christı ehrenhalber‘ 1St ber schon
mehr als bloß Unsınn.“) Die Frage, ob hier eın evangelisches der katholisches Kır-
chenverständnis vorliege, WAar dem lutherischen Theologen Schempp wesentlich
un ihre Beantwortung eindeutig, dafß kirchliches Handeln für ıh nach allem
LLUL noch hiefß diesem Kirchenregiment VO  - „Mietlingen“, dieser „Gottlosenzen-
trale“, diesen „feigen Dunkelmännern“ un w1e seine Benennungen auteten
entgegenNZULrELCNH, VOT ihnen WAarnen un S1e dem Gericht Gottes überlassen.

Fur die gesamte Sıtuation 1€eSs INas hier eingefügt werden 1St vielleicht
bezeichnend, da{fß der Moderator des Retormierten Bundes für Deutschland Her-
INann Hesse SAamıt seinem Sohn Helmut Hesse, 1n einer sehr besonderen un
isolierten Lage ihres Kirchenkampfes, ihre KZ-Haft 1943 Helmut Hesse starb 1n
Dachau als „Märtyrer der Bekennenden Kirche“) ıcht zuletzt der Verlesung des VO'  3
Hermann Diem vertafßten un VO:  - der lutherischen Kirchlich-Theologischen
Sozietät (Istern 1943 Bischof Meiser überreichten Briete ZUur Judenfrage verdank-
ten Schempp selber schloß sich nach dem Kriege der Stuttgarter treien retormierten
Gemeinde A deren Gemeindeordnung dem Buche angehängt) vertaßte. Eıine
Inkonsequenz hat darın, wWwI1e scheint, nıcht gesehen, wohl ber eın Zeugni1s

die Württembergische lutherische Landeskirche.
Den Yanzen Auseinandersetzungen, bıs hın dem etzten Gespräch, das Schempp

miıt Wurm nde 19458 ührte, un: das einen versöhnlichen Schein auf die Streitig-
keiten wirft, fehlte 65 nıcht menschlich anstößigen un menschlich schönen
Zügen. Entscheidend sind sie beide nıcht. Bızers Buch hat seine Aufgabe darın,
„Schempp VO:  n} der Sache her verstehen“. Sollte sich bei dieser ber eiINe
prophetische Kritik der bestehenden un: 1LUL: diesen ihren Bestand besorgten
Kirche menschlicher Ordnungen, Kompromuisse und Taktık gehandelt haben, MU:
INa  - 5  11, da eine solche Kritik wohl nıe 1m Gewand gesitteter Konvention
einhergeht un wohl uch kaum deren Vokabular trifit autf die Getahr hin, sıch
dem Vorwurft der Unziemlichkeit, vielleicht auch des Schwärmertums AU!:
Man wiırd ann en müussen, da{fß nıcht 1Ur das Schwäbische eıne deutliche
Sprache ISt. Bızers Buch ist, nıcht 1Ur 1m Blick auf die Unvollständigkeit seiner
Quellen (aus Schempps Nachlaß, großenteils VO  3 ermann Dıem gesammelt, VO  3

württembergischen Freunden ergänzt), ein Wagnıs. Wer als landeskirchlicher heo-
loge un! Pftarrer welcher Kirche uch ımmer, vermute ich 65 liest, steht 1n der
Gefahr, in Schempps Autfbegehren jene Storm’schen „goldnen Rücksichtslosigkeiten“

sehen, die „zuzeıten“, vielleicht auch jetzt AUS irgendwelchen Gründen, „erfr1-
schend w1€e Gewitter“ sind Gie Gefahr, Schempp ‚Recht‘ veben, kann in mehr-
tacher Weise ebenso gefährlich seıin w 1e seiıne Ablehnung un: Verweisung 1Ns
Schwärmertum; und s1ıe dürfte gerade be!1 Theologiestudenten, denen das Buch 1n
besonderer Weiıse zugesprochen ist, keine geringe sein. Das Buch kann eigentlich 1Ur
als eine nıchts un niemanden unberührt lassende Frage yelesen un! verstanden
werden, die nıcht mit der Wiederherstellung von uhe un Ordnung in der Kirche
ihre Erledigung gefunden, sondern ihre Dringlichkeit her vergrößert hat.

„Wo stehen WIr als Kirche, wıewelit sınd WIr alle VO:  3 dem entfernt, W as WIr
dauernd zu seıin behaupten, W C111 dieser Mann recht hat?“

Mammelzen/A ltenkirchen Herwart Vorländer

R Saıint-Siege la BuUuUCILIC EUrODp6.} Mars 1939 — A0  ut 1940 AÄAc-
tes Documents du Saınt S1  ege relatıfs la seconde SUCIIC mondiale. Band
Dal Vatıcano (Libreria editrice Vatıcana) 1965 n  9 553 S kart.

Lettres de Pıe \ 4EB au eveques emands Actes ET
Documents du Saınt Sıege relatıfs la seconde SUCITIC mondiale. Secretairerie
V’et  A de Saintete. Band 2) Rom/Vatıican (Libreria editrıce Vatıcana) 1966
XXIV, 4572 SR Fotokopien, kart
In der politischen Publizistik der etzten hre hat die katholische Kirche, -

wohl ihre römische Oberleitung wıe der deutsGa Episkopat, ihrer Haltung in


